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3B. Interregionale Verpakkingscommissie - Directie

4. 2023/0490/BE - S20E - Abfall

5. Kooperationsvereinbarung über den Rahmen für die erweiterte Herstellerverantwortung für
bestimmte Abfallströme und Streumüll
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6. Spezifische Abfallströme und Streumüll, die der erweiterten Herstellerverantwortung unterliegen

7.

8. Diese Kooperationsvereinbarung ist ein Text mit Gesetzeskraft, der für das gesamte
belgische Hoheitsgebiet gilt. Ziel der Rechtsvorschrift ist die Schaffung eines nationalen Rahmens innerhalb der
Zuständigkeiten der Regionen in Bezug auf bestimmte Abfallströme, die Gegenstand der erweiterten
Herstellerverantwortung sind, um eine kohärente und einheitliche Regelung zu erreichen. Die neue
Regelung ersetzt (teilweise) ähnliche Regelungen der drei Regionen. Das macht es
für die Hersteller einfacher, die belgischen Vorschriften im Bereich der erweiterten
Herstellerverantwortung einzuhalten und erleichtert die Überwachung und Berichterstattung über nationale
Ergebnisse. In dieser Hinsicht stellt diese Kooperationsvereinbarung eine teilweise Umsetzung und
Durchführung der Richtlinie 2008/98/EG über Abfälle dar.

Gleichzeitig führt dieses Kooperationsabkommen eine erweiterte Herstellerverantwortung für
Streumüll ein, wobei die Kosten für die Bewirtschaftung dieses Streumülls den Erzeugern in Rechnung gestellt werden.
In diesem Zusammenhang stellt diese Kooperationsvereinbarung eine teilweise Umsetzung und Durchführung der
Richtlinie (EU)
2019/904 hinsichtlich der Einwegartikel dar.

Artikel 8 der Kooperationsvereinbarung führt eine begrenzte Abgabe für die nationalen Leitungsorganisationen
eingeführt,
um sich an bestimmten Kosten der Regionen zu beteiligen. Mit Artikel 9 Absatz 9 wird dieselbe Verpflichtung
Herstellern auferlegt, die keiner Leitungsorganisationen beitreten. Wir sind jedoch der Ansicht, dass es sich bei diesen
Bestimmungen nicht
um eine technische Vorschrift handelt, weder de jure noch de facto. Wir erwähnen dies nur zur Information.

Mit Artikel 11 der Kooperationsvereinbarung werden Pflichten für Betreiber von Online-Marktplätzen eingeführt.
Wir sind jedoch der Auffassung, dass diese Bestimmung weder de jure noch de facto eine technische Vorschrift darstellt.
Wir
erwähnen dies nur zur Information.

Mit Artikel 27 und 28 sowie Artikel 36 Absätze 6 und 7 wird eine Abgabe für die nationalen kollektiven und anerkannten
Organisationen eingeführt,
die die Hersteller vertreten, die bestimmte Erzeugnisse in Verkehr bringen, die
überwiegend im Streumüll zu finden sind. Die Regionen erweitern den Anwendungsbereich der
Einwegartikel-Richtlinie um Dosen, Zigarettenverpackungen und Kaugummi; langfristig besteht die Absicht,
den Anwendungsbereich auf alle Haushaltsverpackungen zu erweitern. Diese Artikel sehen jedoch auch die
Möglichkeit vor, dass diese kollektiven und anerkannten Organisationen im Einvernehmen mit den betreffenden
Behörden
die Abgabe durch eine „operative und finanzielle Verantwortung“ ersetzen. In Artikel 22 und Artikel 36 Absatz 2 der
Kooperationsvereinbarung ist die Möglichkeit vorgesehen, dass einzelne Hersteller
diese Verpflichtung unter analogen Bedingungen unabhängig erfüllen. Durch Ausweitung des Anwendungsbereichs der
Abgabe
auf Produkte, die nicht unter die Einwegartikel-Richtlinie fallen, könnten diese Bestimmungen
de facto als technische Vorschrift angesehen werden.

Die übrigen Bestimmungen der Kooperationsvereinbarung werden nur zur Information mitgeteilt. Diese
Bestimmungen enthalten keine technischen Vorschriften, weder de jure noch de facto.

9. Durch die Ausweitung des Anwendungsbereichs der Abgabe auf Erzeugnisse, die in der Einwegartikel-Richtlinie nicht
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vorgesehen sind,
entsteht die Notwendigkeit, eine Diskriminierung unter den Herstellern zu vermeiden. Grundsätzlich ist es nicht zu
vertretbar,
Gruppen von Herstellern, deren Verpackungen weitgehend Bestandteil von Streumüll sind,
von der erweiterten Herstellerverantwortung auszunehmen, weil die Einwegartikel-Richtlinie nur auf Verpackungsabfälle
aus Kunststoff
abzielt.

10. Nummern oder Titel der Grundlagentexte:

11. Nein

12.

13. Nein

14. Nein

15. Nein

16.
TBT-Aspekt: Nein

SPS-Aspekt: Nein
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